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Übersicht der wesentlichen Korrekturen, Ergänzungen und 

Aktualisierungen  zum Stand Januar 2022 

Änderungen 
 

 Thalheim lfd. Nr. 120: die Ausweisung als gewerbliche Baufläche wie im 

rechtswirksamen FNP wird beizubehalten  

 

Sonstige Aktualisierungen und Ergänzungen 
 

 Aufnahme der landesplanerischen Feststellung, dass die 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes nunmehr mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist 

 

 Ergänzung der Ziele 4 und 5 des Sachlichen Teilplans STP DV 

 

 lfd. Nr. B 3 und SO „Photo“ westlich Deponie Brifa nicht mehr als „Planung“ 
 

 lfd. Nr. B 4 und B 10 Hinweis auf Lage im regional bedeutsamen Standort für 
Industrie und Gewerbe „Gewerbepark IKR“ und „An den Dükertürmen“  

 

 lfd. Nr. B 12 Ergänzungen zum Hochwasserdeich; Verschiebung in Priorität 3  
 

 lfd. Nr. B 19, B 25, B 118, B 119 Hinweis auf Lage im zentralen Ort 
 

 lfd. Nr. B 113 Hinweis auf Lage im regional bedeutsamen Standort für Industrie und 
Gewerbe „Gewerbepark IKR“ und „An den Dükertürmen, Ausweisung als Sonder-
gebiet mit den Zielen der Raumordnung vereinbar 

 

 lfd. Nr. H 100 Aktualisierung zur Verlängerung Kiesabbau 
 

 lfd. Nr. 102 Hinweis auf Lage außerhalb des Vorrangstandortes für landesbedeut-
same Industrie- und Gewerbeflächen „Bitterfeld-Wolfen (einschließlich Thalheim)" 

 

 lfd. Nr. W 103 / W 115 Ausweisung nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung 
 

 Ergänzende Aussagen zu Erstaufforstungen und ggf. notwendige Anträge auf 
Waldumwandlungen 

 

 Aktualisierung Statistische Daten bis 2020 und 7. Bevölkerungsprognose 
 

 Anpassung der Wohnbauflächenbilanzierung 
 

 Ergänzung aus Stellungnahmen (Punkt 19.15 - 19.17) und Aktualisierung 
Leitungsbestand Versorgungsträger 

 

 Aktualisierung der Beipläne 
 

 Friedenskirche Steinfurth wurde entweiht, Planzeichen entfällt 
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